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RS OGH 1959/6/10 6Ob162/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1959

Norm

ABGB §1098 Id

Rechtssatz

Auch ein Untermieter kann mit Zustimmung des Hauptmieters den Gebrauch der in Unterbestand genommenen

Sache an einen Dritten gegen Entgelt weitergeben und dadurch seinerseits ein Bestandverhältnis begründen, da dieses

lediglich ein Verfügungsrecht des Bestandgebers über den Gebrauch der Sache voraussetzt.
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